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1. Geltungsbereich: 

1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle unsere 

Geschäftsbeziehungen mit unseren Auftraggebern („Auftraggeber“). Die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen gelten nur, sofern die Auftraggeber Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische 

Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen im Sinne von § 310 

Absatz 1 BGB ist. 

1.2 Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende, 

entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann und 

insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses 

Zustimmungserfordernis gilt auch dann, wenn der Kunde im Rahmen der Bestellung auf seine AGB 

verweist und wir den AGB nicht ausdrücklich widersprochen haben. 

1.3 Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf Speditionsaufträge, 

Gerätevermietungen sowie sonstige Dienstleistungen, soweit nicht gesonderte Bedingungen 

vereinbart sind. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, sofern nicht anderweitig vereinbart, 

in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen bzw. in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung 

als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir wieder auf sie 

einzelfallbezogen hinweisen müssten. 

1.4 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Auftraggeber (einschließlich 

Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) und Angaben in unserer Auftragsbestätigung haben 

Vorrang vor diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, 

vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung 

maßgebend. 

1.5 Rechtserhebliche Erklärungen sowie Anzeigen hinsichtlich des Vertrags (z. B. Mängelanzeigen, 

Fristsetzungen, Rücktritt oder Minderung) sind schriftlich, also in Schrift- und Textform (z. B. Brief, E-

Mail, Telefax) abzugeben. Weitergehende gesetzliche Formvorschriften sowie weitere Nachweise (ggf. 

bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden) bleiben unberührt. 

2. Mitwirkung des Auftraggebers: 

2.1 Bei Montage- und Reparaturarbeiten ist der Auftraggeber verpflichtet, unser Personal zu 

unterstützen, die notwendigen Hilfsmittel und Materialien bereitzustellen und die Einsatzstelle 

vorzubereiten. 

2.2 Bei Transportleistungen muss der Auftraggeber die korrekten Maße, Gewichte und besonderen 

Eigenschaften des Gutes im Voraus angeben. 

2.3 Änderungen oder Weisungen, die von den vertraglichen Vereinbarungen abweichen, bedürfen 

unserer Zustimmung. 

3. Zahlungsbedingungen: 

3.1 Die Zahlung des vereinbarten Preises hat ausschließlich auf das von uns genannte Konto zu 

erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 

3.2 Unsere Rechnungen sind 14 Tage nach Erhalt der Leistung ohne Abzug fällig. 



3.3 Der Auftraggeber kommt in Verzug, wenn die vorstehende Zahlungsfrist abläuft. Während des 

Verzugs ist der Kaufpreis zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz nach § 288 Absatz 2 BGB 

in Höhe von acht Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Die Geltendmachung 

eines weitergehenden Verzugsschadens behalten wir uns vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser 

Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins nach § 353 HGB unberührt. 

4. Zurückbehaltungsrechte: 

Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Auftraggeber nur für den Fall zu, dass sein 

Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist, und sein Gegenanspruch auf dem gleichen 

Vertragsverhältnis beruht. 

5. Lieferfrist und Lieferverzug: 

5.1 Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben.  

5.2 Für den Fall, dass wir vertraglich vereinbarte Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten 

haben, nicht einhalten können, haben wir den Auftraggeber über diesen Umstand unverzüglich zu 

informieren und parallel die voraussichtliche bzw. neue Lieferfrist mitzuteilen. Sofern eine verspätete 

Lieferung aufgrund von Nichtverfügbarkeit der Leistung auch innerhalb der neu bekanntgegebenen 

Lieferfrist nicht erfolgen kann, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; 

eine bereits erbrachte Gegenleistung des Auftraggebers (in Form der Kaufpreiszahlung) haben wir 

unverzüglich zu erstatten.  

5.3 Ob ein Lieferverzug von uns gegeben ist, bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

Voraussetzung für einen Lieferverzug von uns ist jedoch eine Mahnung von Seiten des Auftraggebers. 

Für den Fall, dass ein Lieferverzug gegeben ist, kann der Auftraggeber den pauschalierten Ersatz seines 

Verzugsschadens geltend machen. Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche 

des Verzugs 0,5% des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5% des Lieferwerts der 

verspätet gelieferten Ware. Wir behalten uns einen entsprechenden Nachweis vor, dass dem 

Auftraggeber kein Schaden oder lediglich ein geringerer Schaden als die vorstehende Pauschale 

entstanden ist. 

6. Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug: 

6.1 Mit der Übergabe der Ware an Auftraggeber geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 

zufälligen Verschlechterung auf den Auftraggeber über. Im Rahmen eines Versendungskaufs geht die 

Gefahr des zufälligen Untergangs der Ware, der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die 

Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur oder den Frachtführer über. 

Für den Fall der vertraglichen Vereinbarung einer Abnahme der Ware ist diese für den Gefahrübergang 

maßgeblich. Weitergehende gesetzliche Vorschriften des Werkvertragsrechts bleiben unberührt. Der 

Übergabe bzw. Abnahme der Ware steht gleich, wenn der Auftraggeber im Verzug der Annahme ist. 

6.3 Für den Fall, dass sich der Auftraggeber in Annahmeverzug befindet oder sich unsere Lieferung aus 

anderen, vom Auftraggeber zu vertretenden Gründen verzögert, haben wir gegen den Auftraggeber 

einen Anspruch auf Ersatz des entstandenen Schadens einschließlich der Mehraufwendungen (z. B. 

Lagerkosten). Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche 

(insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben 

unberührt. 

7. Eigentumsvorbehalt: 



7.1 Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung aller 

unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Vertrag und einer laufenden 

Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) vor. 

8. Rücktrittsrechte und Anpassungen des Vertrags: 

8.1 Wir behalten uns das Recht vor, auch nach Vertragsabschluss die Vertragsleistung aus Gründen 

abzulehnen, die für den Auftragnehmer eine Vertragsdurchführung unzumutbar machen.  Der 

Auftraggeber hat das Recht, über die Gründe der Zurückweisung informiert zu werden. 

8.2 Bei unvorhergesehenen Ereignissen, die die Ausführung des Vertrages erheblich beeinflussen, wird 

der Vertrag entsprechend angepasst. Ist eine wirtschaftliche Durchführung nicht möglich, steht uns ein 

Rücktrittsrecht zu. 

9. Mängelansprüche des Auftraggebers: 

9.1 Für die Rechte des Auftraggebers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und 

Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage/Installation oder mangelhafter Anleitungen) gelten 

die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts Anderes bestimmt ist.  

9.2 Mängelansprüche des Auftraggebers bestehen nur, soweit der Auftraggeber seinen gesetzlichen 

Untersuchungs- und Anzeigepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist.  

9.3 Für eine zu leistende Nacherfüllung hat der Auftraggeber uns die notwendige Zeit und Gelegenheit 

einzuräumen.  

9.4 Die Aufwendungen, welche zu Prüfungszwecken und zur Nacherfüllung notwendig sind (Transport-

, Arbeits-, und Materialkosten sowie ggf. Aus- und Einbaukosten), erstatten wir nach Maßgabe der 

gesetzlichen Vorschriften sowie diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Fall, dass ein 

Mangel vorliegt. Wir können jedoch vom Auftraggeber aufgrund eines unberechtigten 

Mangelbeseitigungsverlangens entstandenen Kosten für den Fall erstattet verlangen, dass der 

Auftraggeber wusste oder hätte erkennen können, dass tatsächlich kein Mangel vorliegt. 

10. Verjährung: 

Die Allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche, welche aus Sach- oder Rechtsmängeln resultieren, 

beträgt abweichend von § 438 Absatz 1 Nr. 3 BGB bzw. § 634a BGB ein Jahr ab Ablieferung. Für den 

Fall, dass eine Abnahme vertraglich vereinbart wurde, beginnt die Verjährung mit Abnahme. 

11. Sonstige Haftung: 

11.1 Wir haften, soweit sich aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einschließlich der 

nachfolgenden Bestimmungen, nichts Anderes ergibt, bei Verletzungen von vertraglichen und 

außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Maßgaben und – sofern gesetzlich nicht 

ausgeschlossen – bis zu den in unserer Betriebshaftpflichtversicherung gedecktem Risiko 

(Höchstsumme von EUR 5.000.000,00). 

11.2 Im Rahmen der Verschuldenshaftung haften wir, dahinstehend aus welchem Rechtsgrund, auf 

Schadensersatz, lediglich im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im Falle von einfacher 

Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z. B. Sorgfalt in eigenen 

Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur: 

a) für Schäden, die aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, resultieren, 

b) für Schäden, die aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Pflichten an, deren Erfüllung 

die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 



Vertragspartner vertraut und auch vertrauen darf) resultieren. Unsere Haftung ist für diesen Fall 

jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens limitiert. 

11.3 Die sich gemäß Ziffer 10.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Dritten 

sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften 

zu vertreten haben. Soweit ein Mangel arglistig verschwiegen und eine Garantie für die Beschaffenheit 

der Ware übernommen wurde, finden die Haftungsbeschränkungen keine Geltung. Dies gilt ebenfalls 

für Ansprüche des Auftraggebers nach dem Produkthaftungsgesetz. 

11.4 Der Auftraggeber kann wegen einer Pflichtverletzung, die nicht aus einem Mangel resultiert, nur 

für den Fall, dass wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben, zurücktreten oder kündigen. 

11.5 Ein Kündigungsrecht des Auftraggebers (insbesondere gemäß §§ 650, 648 BGB) wird 

ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

12. Datenschutz: 

Wir verpflichten uns, alle personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) zu behandeln. 

13. Rechtswahl und Gerichtsstand: 

13.1 Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Vertragsbeziehung zwischen uns dem 

Auftraggeber gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen 

Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. 

13.2 Handelt es sich bei dem Auftraggeber um einen Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, 

eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist 

unser Geschäftssitz in Düren ausschließlicher, und auch internationaler Gerichtsstand, für alle sich 

aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Gleiches gilt, 

wenn der Auftraggeber Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist. 


